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Im Neubaugebiet “Auf dem Osterberg” hat die Stadt Vellmar im Jahr 2002 
erstmalig eine Solarthermiepflicht für neu zu errichtende Wohnhäuser ein-
geführt. 
 

Vellmar ist eine Stadt in Nordhessen mit 20.000 Einwohnern. Sie grenzt 
direkt an die Großstadt Kassel. 
 

Das Neubaugebiet umfasst eine Fläche von zirka 12 Hektar und ist über-
wiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern in Einzel- und Reihenhaus-
bauweise bebaut. 
Im ersten Bauabschnitt wurden insgesamt 94 Wohnhäuser errichtet, der 
zweite Bauabschnitt umfasst im Endausbau weitere 100 Wohneinheiten. 
 

In der von der Europäischen Kommission geförderten Erfolgsstudie wer-
den Ziele, Akzeptanz und Umsetzung der Solarwärmepflicht untersucht 
und dargelegt. 

Erfolgsstudie 

Auf dem Osterberg 
Vellmar 



Vellmar auf dem Weg zur „Solar-Stadt“ 
 „Vielleicht werden Historiker eines Tages in der N ähe von Kassel recherchieren. In der Stadt Vellmar,  um 

genau zu sein. Denn vielleicht wird die Geschichtss chreibung irgendwann zu dem Ergebnis kommen, dass 
hier im Herzen Deutschlands die Wende zugunsten ein er umweltgerechten Wärmeversorgung begann.“ 

Energiejournalist Bernward Janzing, in: neue energie, 2005, Heft 3. 

Die Stadt Vellmar hat als erste Kommune in Deutschland eine öffentlich-rechtliche Solarthermiepflicht eingeführt. 
Verantwortlich hierfür ist die Vellmarer Stadtverordnetenversammlung mit ihren Beschlüssen im Rahmen der Bau-
leitplanung und für den Städtebaulichen Vertrag in den Jahren 2001 bis 2004. Die Auszeichnung mit dem Deut-
schen Solarpreis 2004 macht dieses Projekt zum Vorbild für viele Städte und Gemeinden: 

„Für den Wechsel zu erneuerbaren Energien sind gesetzlich auferlegte Pflichten zum Umweltschutz ein strategisch 
notwendiges Element. Dass bei erneuerbaren Energien davor noch zurückgeschreckt wird, ist lediglich Ausdruck 
mangelnder politischer Courage, den von der Energiewirtschaft gepflegten Vorurteilen gegenüber erneuerbaren 
Energien offensiv entgegenzutreten. Der wichtigste Ansatz wäre, die Nutzung erneuerbarer Energien in neu erstell-
ten und zu renovierenden Gebäuden zur Baupflicht zu machen. Überall, wo derartige politische Beschlüsse erfolg-
ten, ist es gelungen, dafür eine breite öffentliche Akzeptanz zu bekommen. Kleine Städte, wie Vellmar in Deutsch-
land, haben diese Verankerung in den von ihnen zu genehmigenden Bebauungsplänen mit breiter öffentlicher Zu-
stimmung beschlossen und setzen sie um.“ 

Dr. Dr. h.c. Hermann Scheer, MdB, Träger des Alternativen Nobelpreises, in: Energieautonomie, 2005. 

Das Baugebiet “Auf dem Osterberg” mit den Bauabschnitten eins (im Norden) und zwei 

Planungsrechtliche Umsetzung 

Kernbestandteil des Vellmarer Modells ist der Städtebauliche Vertrag für klima- und umweltschonendes Bauen 
(siehe § 11 Baugesetzbuch), in dem sich Stadt und Bauherrschaften nach dem Konzept des Förderns und For-
derns auf den Einsatz der Solarwärmetechnik und auf energiesparendes Bauen festlegen. Fördern heißt hier, dass 
die Stadt jeder Bauherrschaft eine Energieberatung finanziert (bis zu 460 Euro). Fordern bedeutet, dass die Bau-
herren dazu verpflichtet sind, eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung (50% solare Deckung) und Raumhei-
zung (10%) in das Haus einzubauen. 

Mit dem neuen Städtebaurecht aus dem Jahr 2004 hat der Gesetzgeber klargestellt, dass jede Kommune in 
Deutschland das Recht dazu hat, eine Solarthermiepflicht – z.B. nach dem Vellmarer Modell – einzuführen. Die 
städtebauliche Aufgabe für den Klima- und Ressourcenschutz (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 Nr. 7a, f Baugesetz-
buch) sowie die Rechtsgrundlagen für eine Solarthermiepflicht (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und § 9 Abs. 1 Nr. 23b 
Baugesetzbuch) sind nun eindeutiger in das Gesetz geschrieben worden. 

Rechtliche Hemmnisse stehen einem gut geplanten solaren Städtebau nicht mehr im Weg, wenn die wirtschaftli-
chen Interessen der Bauherren an Energiesicherheit und Baufreiheit angemessen berücksichtigt werden. Der von 
vielen Kommunen unterstützte Programmsatz der Agenda 21 „Global denken, lokal handeln“ kann heute ent-
schlossen in die Tat umgesetzt werden. 

BA 1 

BA 2 



Ergebnisse der Akzeptanzuntersuchung 

Die Auswertung der Frage Was ist Ihnen 
beim Bauen und Wohnen besonders 
wichtig? zeigt, dass die Umweltverträg-
lichkeit des Bauvorhabens bei den Befrag-
ten einen hohen Stellenwert hat. Übertrof-
fen wird dieser lediglich durch Wünsche 
nach individueller Ausstattung und nach 
geringen Energiekosten. 

Die Erfüllung des städtebaulichen Ver-
trages war mit Hauptgrund für den Bau 
einer Solaranlage, davor rangiert nur der 
Umweltschutz. Beachtlich ist, dass we-
sentliche Faktoren auch der Einsatz neuer 
Technik sowie der Wunsch, Vorbild für 
andere zu sein, sind. 
Nur wenige der Befragten wollten die An-
lagen so billig wie möglich erhalten. 
 

In einer umfangreichen Befragung der Bewohner des Neubaugebietes Auf dem Osterberg, an 
der neben der Universität Kassel auch Schüler der Ahnatalschule Vellmar beteiligt waren, wurde 
die Akzeptanz des städtebaulichen Vertrages untersucht. Insgesamt zeigte sich eine hohe Ak-
zeptanz des Vertrages und eine große Aufgeschlossenheit hinsichtlich umwelt- und ressourcen-
schonendem Bauen.  

Die nebenstehende Auswertung zeigt die 
Einstellung zur  Akzeptanz des Vertrages. 
Die solare Baupflicht ist mit einer Ver-
tragsstrafe verbunden.  
Bei Nichterfüllung der Pflicht, wenn also 
keine Solaranlage bzw. eine gemäß Ver-
trag zulässige Alternativmaßnahme um-
gesetzt wurde, ist von der Bauherrschaft 
eine Geldstrafe an die Stadt zu zahlen.  
Dieser Vertrag wird überwiegend akzep-
tiert 

Nachfolgend sind einige wichtige Einzelergebnisse 
der Untersuchung exemplarisch dargestellt: 
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Rechtsanwalt Fabio Longo  
Stadtverordneter in Vellmar (1997-2005) 

Weiterb i ldendes Studium  
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Projektpartner und Mitwirkende: 

Ausführliche Projektinformationen im Internet: 
www.energie2000ev.de 
www.erec-renewables.org/projects/proj_K4_RES-H.htm 

Die Bereitschaft zur Vertragserfüllung war bei 
privaten BauherrInnen deutlich größer als bei 
Bauträgern.  
 
Vertragspartner der Stadt werden in jedem Fall 
die Bauherrschaften als Grundstückskäufer. 
 

Bauträger als kommerzielle Bauherrschaften 
sehen möglicherweise in der Solaranlage ei-
nen kostensteigernden Faktor, der eine 
schlechtere Vermarktung der Hausgrundstücke 
zu Folge hat. 
 

Die Erfolgsstudie führte zu wesentlichen Ergebnissen, die für zukünftige Projekte 
zur Einführung regenerativer Wärmeerzeugung im Wohnungsbau bedeutsam sind 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Ziel des verstärkten Einsatzes von thermischen Solar-
anlagen und damit verbunden die Reduzierung von Energieverbrauch und Schadstoffemissio-
nen mit der Baupflicht erreicht wurde.  
Aus den Vorgaben des Vertrages ergibt sich für die  im ersten Baubabschnitt errichteten Ge-
bäude eine theoretisch mögliche Einsparung von 212.400 kWh/a bzw. 53.100 kg CO 2/a. 
Realisiert wurden bis Ende 2005 Anlagen, die zu einer rechnerischen Einsparung von  
163.800 kWh/a bzw. 40.950 kg CO 2/a führen. Damit sind die Vertragsziele zu etwa 77 % er-
reicht. Unter optimalen Bedingungen ist im Endausbau ein Wert von 80 % möglich. 

Die von der Stadt finanzierte Energieberatung wurde von den Baufamilien nur eingeschränkt in 
Anspruch genommen. Die Solarthermiepflicht hat keine im Rahmen dieser Untersuchung er-
kennbaren Auswirkungen auf den Baustandard. Kombinierte Anlagen zur solaren Brauchwas-
sererwärmung und Heizungsunterstützung haben sich im Baugebiet bisher nicht durchgesetzt. 
Hier empfiehlt sich im Sinne einer ganzheitlichen und nachhaltigen Gebäudeplanung insbe-
sondere eine Ausweitung des Informationsangebots und des Beratungsumfangs. 
 

 

Von Bauträgern errichtet 

Hier finden Sie auch Links zu weiter-
führenden Informationen über Tech-
nik und Förderungen 

Projekt.Nr  
EIE/04/240/S07.38607 


